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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Nord-West-Umfahrung Hamburg stellt die westliche Fortsetzung der Ostseeautobahn A20 

im Abschnitt von der A1 südlich von Lübeck (Schleswig-Holstein) über Bad Segeberg bis zur 

K 28 bei Stade (Niedersachsen) und schließt über ein Autobahndreieck an die A 26 und zu-

künftige A 22 an. Das Vorhaben dient in erster Linie der Abwicklung nord- und nordosteuropä-

ischer Verkehrsströme sowie der Entlastung der Metropolregion Hamburg.  

Der Planfeststellungabschnitt 7 (B 431 bis A 23) der A 20 tangiert keine FFH-Gebiete. Die 

geplante Trasse verläuft mehr als 2,5 km entfernt vom östlich Hohenfelde liegenden FFH-

Gebiet DE 2124-301 „Klein-Offenseth-Bokelsesser Moor“ und mehr als 3,5 km vom nördlich 

Westerhorn liegenden FFH-Gebiet DE 2024-392 „Moore der Breitenburger Niederung“ (vgl. 

Abbildung 2). Das FFH-Gebiet DE 2222-321 „Wetternsystem in der Kolmarer Marsch“ liegt 

zwar nur rd. 300 m entfernt vom südlichen Trassenbeginn nahe Strohdeich (vgl. Abbildung 3), 

entfernt, der Standarddatenbogen des Gebiets weist aber keine FFH-LRT aus. Daher sind 

aussschließlich mittelbare Auswirkungen des Vorhabens zu betrachten.  

Zu den Wirkfaktoren einer Autobahn, die über den Eingriffsraum hinausreichen, zählen u.a. 

die Stickstoffeinträge in umliegende Lebensräume durch die Fahrzeugabgase. Bei lang anhal-

tenden Einträgen können bereits vergleichsweise geringe Mengen an Stickstoffverbindungen 

zu Versauerungs- und Eutrophierungseffekten führen und entsprechend empfindliche Lebens-

raumtypen schädigen, in dem sie die abiotischen und biotischen Standortfaktoren und damit 

auch die Artenvielfalt negativ beeinflussen.  

Dies kann innerhalb von FFH-Gebieten bei Betroffenheit von für das Gebiet maßgeblichen 

FFH-LRT zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele bzw. des Ge-

biets als solchem führen. Dann wäre das Vorhaben im Hinblick auf die Vorgaben des § 34 

BNatSchG unzulässig und könnte nur im Rahmen eines Abweichungsverfahrens gem. § 34 

Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden. 

Das Vorgehen erfolgt methodisch nach dem sog. „Stickstoffleitfaden Straße“ (H PSE - Hin-

weise zur Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für Straßen), her-

ausgegeben durch den FGSV (Ausgabe 2019). 
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2 Methodik der H PSE (FGSV 2019) 

Das methodische Vorgehen der H PSE ist mehrstufig angelegt (vgl. Abbildung 1).  

In einem ersten Schritt erfolgt eine sog. Relevanzprüfung für Straßenbauvorhaben, in der ge-

prüft wird, ob überhaupt FFH-Gebiete in einer Entfernung zum Vorhaben liegen, bei der Be-

einträchtigungen durch Stickstoffeinträge nicht im Vorfeld sicher ausgeschlossen werden kön-

nen. Hierfür sind die Angaben in der Tabelle 2 der H PSE und die im Text näher definierten 

Anwendungsbereiche zu berücksichtigen.  

Sofern die Relevanzprüfung zum Ergebnis kommt, dass aufgrund der Entfernung Beeinträch-

tigungen durch Stickstoffeinträge sicher ausgeschlossen werden können, endet die Prüfung 

hier. Wenn als Ergebnis der Relevanzprüfung eine Beeinträchtigung nicht sicher ausgeschlos-

sen werden kann, beginnt die eigentliche FFH-Vorprüfung, in der Zusatzbelastungen durch 

Stickstoff quantitativ bewertet werden und negative Effekte lebensraumtypspezifisch beurteilt 

werden, wobei Hintergrundbelastungen und ggf. kumulativ wirkende Vorhaben berücksichtigt 

werden. Die in Abbildung 1 dargestellte Prüfkaskade wird solange durchlaufen, bis ein eindeu-

tiges Ergebnis vorliegt. 

 

 

Abbildung 1: Ablaufschema der Prüfung von Stickstoffeinträgen in FFH-Gebiete durch Straßen-

bauvorhaben (Quelle: FGSV 2019, Abbildung 1) 
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3 Kurzcharakteristik des Vorhabens  

Die für die Beurteilung der Stickstoffemissionen des hier zu prüfenden Abschnitts 7 maßgeb-

lichen Werte sind im Folgenden kurz zusammengefasst: 

 

• Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung: keine  

 

• DTV KfZ  

o Abschnitt AS B431 – L118: 30.892 

o Abschnitt L118 – AK A23: 31.394 

 

• Schwerverkehr  

o Abschnitt AS B431 – L118: 4.022 (ca. 13%) 

o Abschnitt L118 – AK A23: 3.961 (ca. 12,6%) 

 

• Längsneigung: <1%  (nur  im Bereich der Bahnquerung 1,8% und L100 1,5%)  

 

 

4 FFH-Gebiete im Umfeld des Vorhabens 

Die Trasse der A 20 im Planfeststellungsabschnitt 7 (B 431-A 23) tangiert keine FFH-Gebiete. 

Sie verläuft mehr als 2,5 km entfernt vom östlich Hohenfelde liegenden FFH-Gebiet DE 2124-

301 „Klein-Offenseth-Bokelsesser Moor“ und mehr als 3,5 km vom nördlich Westerhorn lie-

genden FFH-Gebiet DE 2024-392 „Moore der Breitenburger Niederung“ (vgl. Abbildung 2).  

Das FFH-Gebiet DE 2222-321 „Wetternsystem in der Kolmarer Marsch“ liegt nur rd. 300 m 

entfernt vom südlichen Trassenbeginn nahe Strohdeich (vgl. Abbildung 3). Dieses aus einem 

Grabensystem (Wettern) bestehende FFH-Gebiet weist jedoch gem. Standarddatenbogen 

keine FFH-LRT auf, sondern ist ausschließlich für die Fischarten Schlammpeitzger (Misgurnus 

fossilis) und Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) ausgewiesen. Dies gilt auch für das sog. 

„Erweiterungsgebiet A“. Dieses Gebiet ist derzeit kein Bestandteil der ausgewiesenen Natura 

2000-Kulisse, wurde aber in der Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiete DE 2222-321 

„Wetternsystem in der Kolmarer Marsch“ vorsorglich mitberücksichtigt. Ein Konfliktpotenzial 

durch Stickstoffeinträge i.S. des critical load-Konzepts besteht dort demnach nicht. Mögliche 

andere Beeinträchtigungen der maßgeblichen Schutz- und Erhaltungsziele durch das Vorha-

ben werden im Rahmen der separaten FFH-VP geprüft und bewertet und sind daher nicht 

Gegenstand dieser Unterlage. 
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Abbildung 2: Übersicht der FFH-Gebiete im Umfeld der A 20, Abschnitt 7 (B 431 - A23) -Nord 

 

Abbildung 3: Übersicht der FFH-Gebiete im Umfeld der A 20, Abschnitt 7 (B 431 - A23) - Süd 
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5 Relevanzprüfung möglicher vorhabenbedingter Stickstoffeinträge 

in benachbarte FFH-Gebiete 

Die in Tabelle 2 der H PSE (2019) genannten Entfernungen geben eine Übersicht, inwiefern 

überhaupt aufgrund der gegebenen Entfernung mit signifikanten zusätzlichen Stickstoffeinträ-

gen zu rechnen ist. Dabei ist jedoch zu prüfen, ob die folgenden, auf S. 17 der H PSE darge-

stellten Bedingungen ebenfalls kumulativ vorliegen: 

1. Zwischen Trasse und Beurteilungsgebiet sowie im Beurteilungsbiet selbst liegt die glei-

che Landnutzung vor. Bei unterschiedlichen oder unbekannten Nutzungen sind die je-

weils größeren Entfernungsbereiche auszuwählen. 

2. Das Beurteilungsgebiet darf keine engen und tief eingeschnittenen Täler bzw. Kessel 

aufweisen, da in solchen Fällen das Windfeld durch die Orographie beeinflusst wird.  

3. Der LRT liegt nicht in der Innenkurve von Kurven mit einem Radius kleiner als die 1,5 

fache Depositions-Maximalentfernung, die jeweils aus Tabelle 2 ermittelt wird. 

4. Das Windfeld wird nicht durch besondere lokale meteorologische Bedingungen, wie 

z.B. Lage in ausgeprägten Kaltluftbahnen in der Nähe von Tunnelportalen und in Kes-

sellagen/Tallagen mit eingeschränkten Windrichtungsverteilungen beeinflusst. 

5. Das Untersuchungsgebiet befindet sich außerhalb von dichter Bebauung. 

6. Die mittlere Windgeschwindigkeit und die Austauschbedingungen im Untersuchungs-

gebiet entsprechen etwa denen der zu Erstellung der Tabelle verwendeten Größen (…) 

7. Die zu betrachtenden DTV-Werte liegen in einem Bereich bis maximal 60.000 Kfz/24 

h. 

8. Der Schwerverkehrsanteil beträgt maximal 25 %. 

Diese Bedingungen werden im vorliegenden Fall sämtlich eingehalten, vgl. Kap. 3).  

 

Unter Berücksichtigung der o.g. Anwendungsgrenzen 1) – 8) können somit gem. der H PSE 

(2019) – unabhängig vom Vorhandensein von gegenüber Stickstoffeinträgen empfindlicher 

FFH-LRT - erhebliche Beeinträchtigungen für FFH-LRT des Anh. I oder Pflanzenarten des 

Anh. II-der FFH-RL bei Abständen von mehr als 770 m zur Trasse in der Regel ausge-

schlossen werden (H PSE, S. 17).  

 

Der Abstand der Trasse von 2,5 km zum FFH-Gebiet DE 2124-301 „Klein-Offenseth-Bokel-

sesser Moor“ entspricht mehr als dem 3-fachen Wert des o.g. Abstands von 770 m. Entspre-

chend können für dieses FFH-Gebiet auch ohne vertiefende Prüfungen einzelner Parameter 

oder FFH-LRT vorhabenbedingte stickstoffinduzierte Beeinträchtigungen im Vorfeld sicher 

ausgeschlossen werden. 

Gleiches gilt für das mehr als 3,5 km von der Trasse entfernt liegende FFH-Gebiet DE 2024-

392 „Moore der Breitenburger Niederung“, wo der Abstand mehr als dem 4,5-fachen Wert des 

o.g. Abstands von 770 m beträgt. 
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Abbildung 4: N-Depositionsmaximalentfernungen in Abhängigkeit von Emissionsniveaus und 

umgebenden Landnutzungen (Quelle: FGSV 2019, Tabelle 2) 

 

6 Fazit 

Die Relevanzprüfung auf Basis der H PSE (2019) ergibt, dass für die nächstgelegenen FFH-

Gebiete aufgrund ihrer großen Entfernung zur Trasse von mehr als 2,5 km bzw. 3,5 km Be-

einträchtigungen durch vorhabenbedingte zusätzliche Stickstoffeinträge sicher auszuschlie-

ßen sind.  

Das FFH-Gebiet DE 2222-321 „Wetternsystem in der Kolmarer Marsch“ liegt zwar innerhalb 

des maßgeblichen Prüfraums für N-Immissionen von 770 m, weist jedoch keine FFH-LRT auf, 

die gegenüber N-Einträgen empfindlich sind. Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen der maß-

geblichen Schutz- und Erhaltungsziele durch Stickstoffeinträge sind daher ausgeschlossen. 

Eine vertiefende Prüfung der Schutz- und Erhaltungsziele unter Berücksichtigung der Vorbe-

lastung, der Verkehrszahlen, der Stickstoffemissionen des Vorhabens oder ggf. kumulativ wir-

kender Vorhaben ist somit nicht erforderlich. 
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